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1510: Tegernheimer Straßenräuber 
und ein Fehdebrief 

 
 

von Ulrike Gutch 
 
 
 
Die Chronik von Christian Gottlieb Gumpelzhaimer1 befasst sich, wie 
ihr Titel „Regensburgʼs Geschichte, Sagen und Merkwürdigkeiten“ be-
reits verrät, mit der Geschichte von Regensburg. Das Umland außerhalb 
der Stadtmauern wird höchstens erwähnt, wenn es sich auf Ereignisse in 
Regensburg selbst unmittelbar auswirkt. 

Bei den Ereignissen des Jahre 1510 aber führt Gumpelzhaimer einen 
Raubüberfall an, der von Tegernheimern ausgeführt wurde, obgleich das 
nichts mit der Stadt zu tun hatte. Er wird erwähnt als Beispiel für das 
„rohe Zeitalter“, wie Gumpelzhaimer die Epoche bezeichnet,2 die sich 
äußerte in Unsicherheit und Gefahr auf allen Wegen, Sittenverfall und 
Aufruhr gegen Recht, Ordnung und Obrigkeit bis ins hinterste Dorf, 
Veröden von Handel und Wandel und damit einhergehender Verar-
mung, was neun Jahre später, 1519, in Regensburg die Judenvertreibung 
auslösen würde, da den Juden die Schuld am wirtschaftlichen Niedergang 
der Stadt in die Schuhe geschoben wurde. 

Die Fundstelle in der Chronik, die uns überliefert, dass Tegernheimer 
zusammen mit Schwabelweisern einem vermögenden Reisenden auflau-
erten und ausraubten, lautet folgendermaßen: 

§ 645: Eine Ungebundenheit herrschte in dieser Zeit, welche vorzüglich bey 
fröhlichen Festen und Fastnachten bis zur höchsten Unverschämtheit und 
Sittenverderbnis getrieben worden. Das Narrenhäuschen war immer mit 
Sträflingen gefüllt. - Aber auch vor  Privatfehden war Niemand sicher. Ein 

                                                 
1 Christian Gottlieb GUMPELZHAIMER: Regensburgʼs Geschichte, Sagen und Merkwürdigkeiten 
von den ältesten bis auf  die neuesten Zeiten, in einem Abriß aus den besten Chroniken, 
Geschichtbüchern, und Urkunden-Sammlungen, Bd. 2: Vom Jahre 1486 bis 1816, Regensburg 
1837. 
2 GUMPELZHAIMER: Regensburgʼs Geschichte, Bd. 2 (wie Anm. 1), S. 615. 
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V e i t  v o n  G u t e n e c k , den einige Tegernheimer unter Beystandsleis-
tung von Schwabelweisern ausgeplündert, verhieß in einem Fehdebrief, beyde 
Orte mit Brand zu verheeren.3 [Sperrung im Original] 

 
Der Name des Überfallenen, von dem hier die Rede ist, Veit von Guten-
eck, legt nahe, dass er auf Schloss Guteneck, das unweit von Nabburg 
liegt, daheim gewesen ist. Dieses Schloss wurde nie zerstört, ist heute 
noch Wohnsitz einer adligen Familie und unter anderem für seinen ro-
mantischen Weihnachtsmarkt im Schlosshof bekannt. 

Raubüberfall war im Mittelalter ein Delikt, das zu Tode zog. Im ers-
ten allgemeinen deutschen Strafgesetzbuch der frühen Neuzeit, der 
„Constitutio Criminalis Carolina“ (kurz Carolina genannt und CCC ab-
gekürzt), die von 1532 stammt und die bestehenden, aber verstreuten 
Gesetze kodifiziert, wird Raub, wie im Mittelalter, mit Todesstrafe be-
legt. Ebenso in der Strafgesetzordnung, die die Basis der CCC bildete, 
der „Bamberger Halsgerichtsordnung“ von 1507, die die Gesetzeslage 
formuliert, wie sie auf unseren Tegernheimer Raubüberfall von 1510 an-
zuwenden wäre. Das heißt, die Straftat, um die es hier ging, der Überfall 
im Bereich unseres Ortes, sei es auf dem Weg, sei es auf dem Fluss, denn 
in jener Zeit waren die Flüsse die besseren Straßen, ausgeführt von Leu-
ten aus unserem Dorf und aus Schwabelweis auf den reisenden Guten-
ecker, war sowohl nach althergebrachtem Recht als auch nach Recht und 
Usus der Zeit, in der sie geschah, mit Tod durch Hängen zu ahnden.4 
Wir sprechen hier von einem Raubüberfall in einer Zeit, als selbst schwe-
rer Diebstahl mit Hängen sanktioniert wurde. 

Die Gumpelzhaimer Chronik, die im frühen 19. Jahrhundert ge-
schrieben wurde, berichtet als Tatsache vom Gegenzug des Gutenecker, 
seinen Fehdebriefen gegen Tegernheim und Schwabelweis, und somit lag 
Gumpelzhaimer eine Urkunde vor, aus der das hervorging, vielleicht die 
Briefe selbst. Im Mittelalter war der Fehdebrief das bewährte, anerkannte 
und legale, aber außergerichtliche Mittel, sein Recht zu bekommen für 
begangenes Unrecht oder erlittenen Schaden und bestand in der Ankün-
digung des Niederbrennens von Häusern oder Verwüsten von Feldern. 
Er musste, um gültig zu sein, das heißt, damit sowohl die angekündigte 
als auch vor allem die durchgeführte Fehde keine Straftat war, die zu 
Tode zog, strenge formale Bedingungen erfüllen, beispielsweise den Ad-

                                                 
3 GUMPELZHAIMER: Regensburgʼs Geschichte, Bd. 2 (wie Anm. 1), S. 622. 
4 Vgl. Reinhard HEYDENREUTER: Kriminalgeschichte Bayerns. Von den Anfängen bis ins 20. 
Jahrhundert, Regensburg 2003, S. 87. 
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ressaten, gegen den die Fehde gerichtet war, anreden und bezeichnen. In 
unserem Fall, wo der Adressat ein ganzer Ort war, hätte daher die Ein-
gangsformel gelautet: „Wisse Tegernheim, ...“ Er musste ferner den 
Grund der Fehde nennen, musste bei Tag überbracht werden und min-
destens drei Tage vor Ausführung der angedrohten Strafe. Bestimmte 
Tage waren fehdefrei, was ebenfalls beachtet werden musste, und einiges 
mehr. Wenn der, dem damit die Fehde angekündigt war, sich nicht zu 
Abwehrmaßnahmen imstande sah, zahlte er, sofern er konnte, um die 
angekündigte Tat, das In-Brand-Setzen von Haus und Hof oder des Or-
tes zu verhindern. 

Allerdings war im Jahre 1510, dem Jahr dieses Gutenecker-Fehde-
briefs, die Fehde bereits ungesetzlich. Denn 15 Jahre früher, auf dem 
Reichstag zu Worms am 7. August 1495, war das mittelalterliche Fehde-
recht abgeschafft und der Ewige Landfrieden verkündet worden, was 
Gumpelzhaimer als den wichtigsten Schritt zur Civilisation bejubelt, der dem 
Unwesen des Faustrechts mit einenmal ein Ende [macht]. Er zitiert das Gesetz, 

daß von nun an niemand den anderen befehden, bekriegen, berauben, überzie-
hen und  beschädigen, auch keinen, der dergleichen thäte, beherbergen, 
unterstützen und dulden solle, sondern wer an den andern Anspruch zu ma-
chen vermeine, es in Gerichten suchen solle.5 

 
Das heißt, 1510, als die Tegernheimer Wegelagerer den Gutenecker aus-
raubten, gab es für diesen als einzige legale Möglichkeit, sein Recht zu 
bekommen, nur die friedliche Konfliktlösung über den Gerichtsweg und 
damit die Klage gegen die beiden Ortschaften, die, da sie die Täter beher-
bergten, duldeten usw., für deren Straftat geradestehen mussten, wenn diese 
nicht zu fassen waren oder nichts hatten. 

Doch bestand die Aufhebung der Fehde lange Zeit nur auf dem Pa-
pier. Der Landfrieden musste 25 Mal in neuen Reichsgesetzen restauriert 
werden, bis er schließlich allgemein anerkannt und durchgesetzt war.6 Es 
dauerte früher unendlich lang, bis Gesetzesänderungen unten ankamen, 
vor allem, wenn sie althergebrachtem Brauch widersprachen. In der Pra-
xis handhabten Geschädigte in den folgenden Jahrzehnten die Verlet-
zung ihrer Person oder ihres Hab und Guts wie gehabt in Fehden und 
damit auf „private Art“ oder nach althergebrachtem Faustrecht. 

                                                 
5 GUMPELZHAIMER: Regensburgʼs Geschichte, Bd. 2 (wie Anm. 1), S. 569-570. 
6 Vgl. Carl Georg von WÄCHTER: Das Faust- und Fehderecht des Mittelalters, in: DERS.: Beiträge 
zur Deutschen Geschichte, insbesondere zur Geschichte des deutschen Strafrechts, Tübingen 
1845, S. 39-58. 
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Erpressung scheint nicht strafbar gewesen zu sein. Denn davon, dass 
der Fehdebrief selbst, der Zerstörung und Niederbrennen von Haus und 
Hof „nur“ ankündigt, sich also lediglich als Druckmittel gebärdet, nach 
dem Verbot der Fehde von 1485 ebenfalls verboten gewesen sein soll, 
weiß Gumpelzhaimer nichts. Im Gegenteil, er berichtet in den frühen 
Jahren des 16. Jahrhunderts immer wieder von Fehdebriefen gegen die 
Stadt. Bei der Schilderung der Ereignisse des Jahres 1503 erwähnt er, 
Fehden würden inzwischen grundsätzlich mit Geld geschlichtet.7 Und in der 
des Jahres 1506 erfahren wir vom Druck, den fehdefreudige Ritter auf 
die Stadt ausübten, indem sie auf ihren Burgen in der Oberpfalz Men-
schen aufnahmen, die aus irgendeinem Grunde der Stadt verwiesen wor-
den waren, um Regensburg dann in deren Namen einen Fehdebrief zu 
schicken und Regress zu fordern. Raubrittertum auf andere als die be-
kannte Art: 

Die Zügellosigkeit kannte indessen keine Gränzen. Fehdelustige Edelleute 
nahmen  Verwiesene auf ihren Burgen im Nordgau in Schutz und ließen 
Feindes- und Fehdebriefe überall hin ausgehen ... Nichts fruchtete gegen diese 
Räuber.8 

 
Davon, dass unser Dorf oder Schwabelweis im 16. Jahrhundert durch 
den im Brief angedrohten Brand verheert worden sei, ist nichts bekannt. 
Damit hat der Gutenecker seine Fehdedrohung nicht ausgeführt, sie war 
wohl, wie damals der Fehdebrief ganz allgemein, als vorbereitende Maß-
nahme für die finanzielle Lösung des Konflikts gedacht. 

                                                 
7 GUMPELZHAIMER: Regensburgʼs Geschichte, Bd. 2 (wie Anm. 1), S. 592. 
8 GUMPELZHAIMER: Regensburgʼs Geschichte, Bd. 2 (wie Anm. 1), S. 611. 




